[bookmark: _Toc206058757]Lösungshinweise

[bookmark: _Toc206058758]Auftrag 1: Prüfung – Ist die Kündigung wirksam?

Schülerinnen- und schülerindividuelle Formulierung, z. B.:

Probezeit? 

· Nein, da Nachricht vom 10. Februar.

Wichtiger Grund? 

· Kein wichtiger Grund: Nach der Probezeit reicht ein versehentlich verursachter Schaden ohne vorherige Abmahnung in der Regel nicht für eine fristlose Kündigung aus. Nach der Probezeit besteht ein besonderer Kündigungsschutz.

Formfehler?

· Ja, eine Kündigung muss immer schriftlich mit Originalunterschrift erfolgen. Ein Foto per Chat ist rechtlich unwirksam (nichtig).

Fazit: Kündigung ist unwirksam


[bookmark: _Toc206058759]Auftrag 2: Chatnachricht

Schülerinnen- und schülerindividuelle Formulierung, z. B.:

Hey Kim, also, ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen: die fristlose Kündigung ist …
[bookmark: _Hlk194239127]
unwirksam.

Es liegt kein wichtiger Grund für eine Kündigung vor. Da das dein erster Fehler war, hätte eine Abmahnung als Reaktion ausgereicht (besonderer Kündigungsschutz nach der Probezeit).

Eine Kündigung per Chat-Foto ist unwirksam. Eine Kündigung muss dir immer im Original mit eigenhändiger Unterschrift vorliegen.

Ich hoffe, dass du jetzt erleichtert bist!

Mein Rat: Bitte Herrn Schmitt und Frau Frey um ein persönliches Gespräch, um die Sache zu klären. Kommuniziere bei so wichtigen Themen nicht per Chat.
Lehrkraft (1)
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[bookmark: _Toc206058760]Auftrag 3: Vervollständigte Übersicht
Möglichkeiten der Beendigung von Ausbildungsverhältnissen
	Probezeit (1 – 4 Monate)					Ausbildungszeit nach der Probezeit



	Beginn der Ausbildung
	Ende der Ausbildung
= mit Ablauf der Ausbildungsdauer

	Ergänzung zur allgemeinen Regelung: 	Beendigung vor Ablauf der Ausbildungsdauer, wenn Abschlussprüfung → bestanden
						oder Beendigung, wenn Abschlussprüfung endgültig → nicht bestanden, max. noch 1 Jahr Verlängerung

	

	Der besondere Fall: Ende der Ausbildung vor Ablauf der Ausbildungsdauer durch eine → Kündigung

	
Kündigung durch Auszubildende/n oder Ausbildungsbetrieb:

Kündigungsgrund angeben?
→ nicht erforderlich


Kündigungsfrist?
→ nein: ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist jederzeit möglich





Formvorschrift?
→ ja: Schriftform
	[bookmark: _Hlk190781026]
Fristlose Kündigung durch Auszubildende/n oder Ausbildungsbetrieb:

Kündigungsgrund angeben?
→ ja, aber nur „wichtiger Grund“, 
z. B. Diebstahl, Beleidigung

Kündigungsfrist?
→ nein, weil fristlos 
(auch „außerordentliche Kündigung“ genannt)
ABER: Nur 2 Wochen Zeit für Kündigung! 
(ab Kenntnis des wichtigen Grundes)

Formvorschrift?
→ ja: Schriftform
	
Kündigung nur durch Auszubildende/n möglich:

Kündigungsgrund angeben?
→ ja: Berufsausbildung aufgeben 
oder Ausbildung in anderem Beruf

Kündigungsfrist?
→ ja: 4 Wochen bzw. 28 Tage
(auch „ordentliche Kündigung“ genannt)




Formvorschrift?
→ ja: Schriftform

	
									Auszubildende haben einen besonderen Kündigungsschutz




[bookmark: _Toc206058761]Auftrag: Korrigierte Chatnachricht

Schülerinnen- und schülerabhängige Korrektur, sofern notwendig.


[bookmark: _Toc206058764]Fortführung Situation: Lösungshinweis

[bookmark: _Toc206058765]Auftrag 1: Prüfung – Ist die Kündigung wirksam?

Schülerinnen- und schülerindividuelle Formulierung, z. B.


Probezeit? 

· Nein, da Nachricht vom 11. Februar.

Wichtiger Grund? 

· Kein wichtiger Grund: Nach der Probezeit reicht ein versehentlich verursachter Schaden ohne vorherige Abmahnung in der Regel nicht für eine fristlose Kündigung aus.

Formfehler?

· Ja, eine Kündigung muss immer schriftlich mit Originalunterschrift erfolgen. Ein eingescanntes PDF-Dokument per E-Mail ändert daran nichts, die eigenhändige Unterschrift im Original fehlt weiterhin. Die Kündigung ist damit rechtlich unwirksam (nichtig).

Fazit: Kündigung ist unwirksam


[bookmark: _Toc206058766]Auftrag 2: Chatnachricht

Schülerinnen- und schülerindividuelle Formulierung, z. B.:

Hey Kim, also, ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen: die fristlose Kündigung vom 11.02. ist …

wieder unwirksam.

In deinem Fall liegt weiterhin kein „wichtiger Grund” vor. Daher wäre eine Abmahnung für dein Fehlverhalten eine rechtlich ausreichende Reaktion gewesen.

Zudem hat der Ausbildungsbetrieb wieder nicht die Schriftform eingehalten: du hast die unterschriebene Kündigung ja nur als eingescanntes PDF-Dokument bekommen. Das ist wie ein Foto. Daran ändert auch die eine E-Mail nichts. Es fehlt weiterhin die eigenhändige Unterschrift des Ausbildungsbetriebes im Original. 

Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte! 
